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Deckblatt Nr. 11

"MITTERFELD-ECKHOF"

Datum Endausfertigung:       .................................

LAGEPLAN M=1:5000

ABW Abweichende Bauweise >50m Länge

- BEGRÜNDUNG 

1. ANLASS 
Der Bebauungsplan „Mitterfeld-Eckhof“ aus dem Jahre 2008 wurde zuletzt am 24.08.2023 mittels 
Deckblatt Nr. 10 geändert. Folgender Bereich ist im Zuge der textlichen Deckblattänderung Nr. 11 
betroffen:  

 

Das bestehende „Stadthaus“ mit seinen Büro- und Gewerberäumen auf dem Grundstück Fl.-Nr. 

2. ÄNDERUNGEN 
 

 

 

 
Änderung Grundflächenzahl von 0,6 auf 0,8 (in Anlehnung an Ziffer 2.3.2) 

Änderung Geschoßflächenzahl von 1,00 auf 1,6 (in Anlehnung an Ziffer 2.4.2) 
 

Änderung der Offenen Bauweise in Abweichende Bauweise, da der geplante Anbau mit dem Bestand 
auf Fl.-Nr. 278/5 eine größere Länge als 50m des gesamten Gebäudekomplexes ergeben wird 

 

Deckblattänderung unterschritten. Eine planliche Änderung soll nicht herbeigeführt werden. 
Indessen soll die Thematik im Zuge des Bauleitplanverfahrens mit einer Sonderreglung und 

 

Die private Grünfläche wird flächenmäßig, unter Einhaltung der GRZ von 0,8, auf dem Deckblatt 
zeichnerisch, jedoch reduziert gegenüber der bisherigen Darstellung, dargestellt.  
 

 

 

Die neuen Festsetzungen werden im Plan anhand einer Nutzungsschablone dargestellt  
 

derzeit Hangbauweise mit Erdgeschoss und Untergeschoss festgesetzt.   
 
Neue Festsetzungen: 

- Aufgrund des bestehenden Baukörpers auf dem Grundstück Fl.-Nr. 278/5 mit geplanter 
Erweiterung ist im Darstellungsbereich des Deckblatts Nr. 11 eine Hangbauweise mit 
UG+EG+OG zulässig.  

- Die Anzahl der Vollgeschosse beträgt III  

(geplant ca. 58m). 
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Bestand Bebauungsplan "Mitterfeld-Eckhof" Dbl. 1 von 2008
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Baufeld Sondergebiet nach § 11 Abs. 1-3 (für die Grundstücke Fl.-Nr. 270/16, 278/5 und 278/9)

Fl.-Nr. 278/9, Gemarkung Hauzenberg, Bayerwaldstraße 12, 94051 Hauzenberg haben bereits vor 
278/5, Gemarkung Hauzenberg, Bayerwaldstraße 10, 94051 Hauzenberg sowie das Grundstück 

 

Aufstellung des Bebauungsplans im Jahre 2008 bestanden. Die Gebäude sind baurechtlich vom 
Landratsamt Passau genehmigt. Der geplante Anbau stellt sozusagen eine Erweiterung des Bestandes 
dar. Der neue Baukörper soll u.a. den angrenzenden Firmen auf dem Grundstück Fl.-Nr. 278/5, 
Gemarkung Hauzenberg als Erweiterungsmöglichkeit auf allen Etagen, aber auch neuen 

derzeit bestehende Wohnhaus mit seinen Nebenanlagen auf den Grundstück Fl.-Nr. 278/9 
baurechtlich ohnehin eine ungute Situation zwischen Wohnen und Gewerbe darstellt.   

Mit der Weiterführung des bestehenden Baukörpers wird nicht nur die Baugrenze überschritten, 

Ein  Befreiungstatbestand, nach § 31 Abs. 2 BauGB im Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens, ist 
nicht möglich, da die Grundzüge der Planung zu sehr berührt werden. 

1. Anzahl der Vollgeschosse  
2. Änderung der Grundflächenzahl 
3. Änderung der Geschoßflächenzahl  
4. 
5. Private Zufahrten/Stellplätze 
6. Änderung der privaten Grünfläche  
7. Änderung/Ergänzung der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans 

auch die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans können nicht eingehalten werden.  

Gewerbebetrieben, wie sie in § 11 Abs. 1-3 zulässig sind, dienen. Positiv zu erwähnen sei, dass das 

Änderung von II auf III (Weiterführung der bestehenden Gewerbeeinheit auf das zu verschmelzende 
Grundstück Fl.-Nr. 278/9) 

Änderung von E+UG auf UG+EG+OG 

Ziffer 2.1 - Zahl der Vollgeschosse: 
unter Ziffer 2 Maß der baulichen Nutzung 

Ziffer 2.2 - Zahl der Vollgeschosse/Bauweise  

Ziffer 2.3.1 – Grundflächenzahl 

Ziffer 2.4.1 – Geschoßflächenzahl 

Ziffer 3.5 – Abweichende Bauweise 

Ziffer 6.8 legt im Bebauungsplan eine anbaufreie Zone von 20 m fest; diese wird mit der geplanten 

Ziffer 9.11 – Private Grünflächen 
Unter Ziffer 9 Grünflächen  

Unter Ziffer 6 – Verkehrsflächen 

Unter Ziffer 3 Bauweise 

Unter Ziffer 13 Sonstige Darstellungen und Festsetzungen  
Ziffer 13.1 Flächen für private Stellplätze 

Einzelfallbetrachtung durch das Staatliche Bauamt Passau abgehandelt werden.  

Die Flächen werden gelb in der Deckblattänderung im Plan dargestellt 

Ziffer 13.6 - Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches für das Deckblatt Nr. 11 wird im Plan mittels Knödellinie dargestellt 

Unter Ziffer 15 sonstige planliche Hinweise 
Ziffer 15.2 – Hinweis auf die planlichen Festsetzungen 

Unter Textliche Festsetzungen 
Ziffer 0.3 zu 2.1 A) Geländeneigung wegen Haustyp bei Geländeneigung von mehr als 1,50m ist 

Die Wandhöhe für Parzelle 78 (derzeit noch Grundstück Fl.-Nr. 278/9) werden talseits mit 12,00m 

2.1 Gegenüber den textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans 
„Mitterfeld-Eckhof“ sind bei Deckblatt Nr. 11 folgende Änderungen vorzunehmen.
Die folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen gelten nur für die Grundstücke Fl.-Nr. 270/16,
Fl.-Nr. 278/5 und 278/9, Gemarkung Hauzenberg. Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans
"Mitterfeld-Eckhof" incl. seiner Deckblätter 1-10 gelten unverändert weiter. 

20m anbaufre
ie Zone 

LAGEPLAN M=1:1000

Auszug aus amtlichen Lageplan vom 01.12.2025
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Änderung der Baugrenze im Bereich der Grundstücke Fl.-Nr. 278/5 und 278/9
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Datum Aufstellung:                02.02.2026

Unterschrift
 

 

Durch die Änderung des Bebauungsplans werden die Grundzüge der Planung nicht berührt.  

ZUM BEBAUUNGSPLAN                :   
GEMEINDE     
LANDKREIS        
_____________________________________________________________________________________________________  

STADT HAUZENBERG
               PASSAU : 

: 

VEREINFACHTES VERFAHREN NACH § 13 BAUGB

 

Der Stadtrat von Hauzenberg hat in der Sitzung vom 02.02.2026 die Änderung des Bebauungspla-

MITTERFELD-ECKHOF

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
wird gemäß § 13 Abs. 2, Nr. 1 BauGB abgesehen. 

 

Gemäß § 13 Abs. 3 wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a 
und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 abgese-
hen;  § 4c wird nicht angewendet. 

Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 13 Abs. 2, Nr. 3 

 

Der betroffenen Öffentlichkeit wurde im Amtsblatt vom ................... gemäß § 13 Abs. 2, Nr. 2 BauGB
Gelegenheit zur Stellungnahme vom .................... bis ..................... gegeben.

BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme  vom ................. bis ..................... gegeben. 

nes „MITTERFELD-ECKHOF“ mittels Deckblatt Nr. 11 im vereinfachten Verfahren 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluß wurde am ....................... ortsüblich bekannt gemacht.   

Die Stadt Hauzenberg hat mit Bauausschussbeschluss vom ............................. das Deckblatt 

  

Nr. 11 zum Bebauungsplan „MITTERFELD-ECKHOF“  gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom ............................. als Satzung beschlossen.  
 
 
Ausgefertigt: 

   
Hauzenberg, den______________________      _____________________________________ 

     1. Bürgermeister 

Hauzenberg zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft ge-

 

Mit der Bekanntmachung tritt  die Änderung des Bebauungsplanes in Kraft.  

Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im Rathaus 

215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

     
Hauzenberg, den______________________      ______________________________________ 

    1. Bürgermeister

Amtstafel bekannt gemacht.  
Der Satzungsbeschluss wurde ortsüblich am ............................... durch Veröffentlichung im Amtsblatt/

geben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 

ENTWURF VOM 01.12.2025 

Fortschreibung Bebauungsplan mittels Deckblatt Nr. 11

Urgelände

Geländeauffüllung/
-abgrabung max. 2.00m

Bodendenkmäler, die bei Baumaßnahmen zutage kommen, unterliegen der gesetzlichen 
Meldepflicht gemäß Art. 8 Abs. 1 und 2 DSchG und sind unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Passau oder dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege bekannt zu machen.  

(1) Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks 
sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, 
so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
 

(2) Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet. 

          
BODENFUNDE 

 
Die weiteren bisherigen Festsetzungen gelten weiter.  

Die erforderliche Anzahl der Stellplätze sind gemäß Stellplatzsatzung der Stadt Hauzenberg vom 

 

Anzahl der Stellplätze 

Aufschüttungen und Abgrabungen sind im unmittelbaren Umfeld von 5 m des geplanten Baukörpers 

09.10.2025 bzw. der GaStellV nachzuweisen; der Stellplatznachweis für den gesamten, zum geplanten 
Anbau vorgesehenen Gewerbekomplex, ist auf Bauantragsebene im Detail abzuhandeln, da derzeit die 
künftige Nutzung des Anbaus noch nicht feststeht.   

Ziffer 0.9 Abtrag und Auftrag 

bis zu 2,00 m zulässig.  

Stützmauern:
Stützmauern sind, innerhalb der Baugrenze, bis 2,00m zulässig.

- Als Dachformen sind zusätzlich Flachdächer von 0°-5° mit unbeschichteter Blecheindeckung 
in anthrazit zulässig 

und bergseits mit 7,50m festgesetzt. Die Wandhöhe wird senkrecht zur Wand gemessen.
Die Wandhöhe ist das Maß von der natürlichen Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt 
der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand; Art. 6 Abs. 4 BayBO
gilt entsprechend. Abweichende Abstandsflächen nach Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO 
werden nicht zugelassen.   

Der Stellplatznachweis für die Grundstücke Fl.-Nr. 270/16, 278/5 und 278/9 wird flächendeckend im Zuge des Bauantragsverfahrens ermittelt
und wird hier für das Auslegungsverfahren lediglich als möglicher Lösungsweg ohne Wertung für dieses Deckblatt wie folgt dargestellt:
Das Nachbargrundstück Fl.-Nr. 270/16, Gemarkung Hauzenberg verfügt bis dato über 49 Stellplätze.
Der Stellplatznachweis für das Grundstück Fl.-Nr. 278/5, Gemarkung Hauzenberg, mit derzeit 39 Stellplätzen, 
erfolgt u.a. auf dem Grundstück Fl.-Nr. 270/16 mittels bestehender dinglicher Sicherung. 
Der geplante, rot dargestellte, Anbau benötigt voraussichtlich 23 Stellplätze.

Fazit:
Folglich müssten 49 + 23 Stellplätze = 72 Stellplätze nachgewiesen werden.
Unterstellt man, dass alle Grundstücke ihre o.g. Stellplätze selbst gleichzeitig benötigen würden, so würden alle drei 
Grundstücke zusammen (49+39+23 Stellplätze) 111 Stellplätze benötigen. 
Die jetzige, vollumfängliche Ausbauplanung mit Neuausrichtung der Stellplatzsituation würde zum Zeitpunkt der
Deckblattänderung Nr. 11 künftig 96 Stellplätze ergeben. Da die Vollauslastung des Restaurants jedoch vorwiegend abends
stattfindet, von den weiteren Gewerbebetrieben jedoch eher tagsüber, kann die Differenz von 96 Stellplätzen auf 111 Stellplätze 
über den Gleichzeitigkeitsfaktor ausgeglichen werden. Ein anderweitiger Stellplatznachweis im Umkreis von 300m kann 
indessen nicht erbracht werden. 

Mit Notarurkunde Nr. 3035 vom 23.12.1982 wurde zugunsten des Grundstücks Fl.-Nr. 278/5, Gemarkung Hauzenberg 
(auch das heutige Grundstück Fl.-Nr. 278/9 ist in der Urkunde miterfasst, da es sich seinerzeit um ein Buchgrundstück 
gehandelt hat) eine Grunddienstbarkeit zur Parkplatzmitbenutzung sowie einem Geh- und Fahrtrecht auf dem Grundstück 
Fl.-Nr. 270/16, Gemarkung Hauzenberg eingetragen. Daher wird das Grundstück Fl.-Nr. 278/9, Gemarkung Hauzenberg 
wieder in den Ursprung der Notarurkunde zurück versetzt und mit dem Grundstück Fl.-Nr. 278/5, Gemarkung Hauzenberg 
verschmolzen.   

Problemlösung/künftige Nutzung:
Das Grundstück Fl.-Nr. 278/9, Gemarkung Hauzenberg wird mit dem Stammgrundstück Fl.-Nr. 278/5, Gemarkung 
verschmolzen;dadurch greift wieder das Parkplatzmitbenutzungs-, Geh- und Fahrtrecht gemäß Notarurkunde 
Nr. 3035 vom 23.12.1982 auf dem Grundstück Fl.-Nr. 270/16, Gemarkung Hauzenberg. Die gegenseitigen dinglichen
Sicherungen zwischen den Grundstücken Fl.-Nr. 278/5 und 278/9, Gemarkung Hauzenberg können dadurch im Grundbuch
gelöscht werden. Die dingliche Sicherung vom 23.12.1982 ist auf den heutigen Stand, gemäß diesem Stellplatznachweis 
auf 96 Stellplätze, erneut notariell abzuändern. Auf dem Grundstück Fl.-Nr. 270/16, Gemarkung Hauzenberg sind für das 
Begünstigtengrundstück Fl.-Nr. 278/5, Gemarkung Hauzenberg das erforderliche Geh- und Fahrtrecht und die 
Fläche des Parkplatzmitbenutzungsrechts gelb dargestellt. Mit der Verschmelzung und Neuausrichtung des 
Stellplatzbedarfs wird man der Stellplatzsatzung vom 09.10.2025 der Stadt Hauzenberg gerecht. 
Die Grunddienstbarkeit deckt den Bedarf so ab, dass ihr keine anderen Rechte entgegenwirken oder im Range vorgehen, 
die ihren dauernden Bestand gefährden könnten. Die Notarurkunde stellt sodann den rechtlichen Stellplatznachweis dar. 

Möglicher, geplanter Anbau im Entwurf zur Verdeutlichung - nicht maßstäblich und für das Deckblatt ohne Wertung

Entwurf Anlage Neuausrichtung
der Stellplätze
>>> Stellplatznachweis erst auf 
Bauantragsebene
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